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 Veröffentlicht am 12.10.1988

Norm

ArbVG §29

Rechtssatz

Behalten die Kollektivvertragspartner Angelegenheiten, die in ihre Regelungsbefugnis fallen, der Betriebsvereinbarung

vor, so müssen diese Angelegenheiten ausdrücklich und konkret bezeichnet werden; nur in dem so determinierten

Bereich kann eine Regelung durch Betriebsvereinbarung im Sinne des § 29 ArbVG erfolgen, wobei der Vorrang des

KollV einer extensiven Interpretation einer solchen Kollektivvertragsbestimmung entgegensteht.
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